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Satzung der Stadt Dassow
(Kreis Nordwestmecklenburg)
über den Bebauungsplan Nr. 36

§ 1 (7) BauGB§ 4a (3) BauGB§ 4a (2) BauGB§ 4 (2) BauGB§ 3 (2) BauGB§ 4 (1) BauGB§ 3 (1) BauGB

Wohnbauentwicklung zwischen 'Bahnhofstraße'
und 'Gewerbegebiet' (Teilbereich 1)
Bearbeitung : 03.09.2025 Kühle und Koerner PartG mbB

Schleiweg 10                      24106 Kiel
T (0431) 596 746-20               Fax -99
info@b2k.de                             b2k.de

Entwurf

Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der 
Landesbauordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LBauO-MV) und § 18 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) wird folgende Satzung der Stadt Dassow über 
den Bebauungsplan Nr. 36 -Wohnbauentwicklung zwischen 'Bahnhofstraße' und 
'Gewerbegebiet' (Teilbereich 1)- bestehend aus der Planzeichnung -Teil A- und dem Text 
-Teil B- erlassen. Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1990.

A. Planungsrechtliche Festsetzungen 

 
1. Art der baulichen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1-13a BauNVO 

 

(1) Allgemeines Wohngebiet 

§ 4 BauNVO 

 

Es wird ein ‚Allgemeines Wohngebiet‘ (WA) mit den Teilgebieten WA1-WA14 festgesetzt. 

 

(a) Zulässigkeit von Nutzungen 

§ 1 Abs. 5 i.V.m. Abs. 6 Nr. 1 und Abs. 9 BauNVO; § 4 BauNVO 

 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO 

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaube-

triebe und Tankstellen) nicht zulässig. 

 

(b) Ferienwohnungen 

§ 1 Abs. 5 i.V.m. Abs. 6 Nr. 1 und Abs. 9 BauNVO; § 13a BauNVO 

 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Ferienwohnungen nicht zulässig. 

 

(c) Nebenwohnungen 

§ 1 Abs. 5 i.V.m. Abs. 9 BauNVO; § 21 BMG 

 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) ist die Nutzung von Nebenwohnungen (d.h. Zweitwoh-

nungen, also Wohnungen die nicht als Hauptwohnung, sondern nur vorrübergehend als weitere 

Wohnung genutzt werden) nicht zulässig. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16-19 BauNVO 

 

(1) Grundflächenzahl (GRZ) / Maximal zulässige Grundfläche (GRmax) 

§ 16 Abs. 2 und Abs. 3 i.V.m. § 19 BauNVO 

 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird eine Grundflächenzahl (GRZ) bzw. eine maximal 

zulässige Grundfläche (GRmax) als Höchstmaß festgesetzt. (s.Hinweise) 

 
(2) Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) / Maximal zulässigen Grundfläche (GRmax) 

§ 16 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 5 i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO 

 

(a) Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ1) bzw. maximal zulässige Grundfläche (GRmax1) darf 

durch die Grundflächen von den in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO beschriebenen 

Anlagen (Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten (inkl. überdachter Stellplätze (Carports)), 

Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO) sowie verfahrensfreier Anlagen nach § 61 LBauO-MV bis 

zur festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ2) bzw. maximal zulässigen Grundfläche (GRmax2) 

überschritten werden, sofern die Überschreitung nur durch entsprechende Anlagen hervorgeru-

fen wird. 

 

 (b) Die Grundflächen von in § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO beschriebenen Anlagen (Bauliche Anlagen 

unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird) sind 

nicht auf die jeweilige festgesetzte maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ2) bzw. maximal 

zulässige Grundfläche (GRmax2) anzurechnen. 

 

(c) Die Grundflächen von in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Flächen für Stellplätze, Ga-

ragen und Gemeinschaftsanlagen mit der Zweckbestimmung ‚Gemeinschaftsstellplätze (GSt.)‘ 

sowie ‚Gemeinschaftsfläche (GFl.)‘ sind nicht auf die jeweilige festgesetzte maximal zulässige 

Grundflächenzahl (GRZ2) anzurechnen. 

 
(3) Zahl der Vollgeschosse 

§ 16 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 BauNVO i.V.m. § 2 Abs. 6 LBauO-MV 

 

Die Zahl der Vollgeschosse gemäß den Festsetzungen in der Planzeichnung (Teil A) gilt als 

Höchstmaß. Die Errichtung eines Nicht-Vollgeschosses (z.B. Staffelgeschoss, Dachgeschoss) 

ist hiervon unbenommen, sofern die jeweilige festgesetzte maximal zulässige Gebäudehöhe 

(GHmax) nicht überschritten wird. 

 

Als Vollgeschoss gilt ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,4 m über die 

Geländeoberfläche hinausragt und das über mindestens zwei Drittel der Grundfläche eine lichte 

Höhe von mindestens 2,3 m hat. 

 

Als Nicht-Vollgeschoss gilt ein Geschoss, das gegenüber dem darunter liegenden eine um min-

destens 25 % geringere Grundfläche aufweist.  

 
(4) Höhe baulicher Anlagen 

§ 16 Abs. 2 und Abs. 4 i.V.m. § 18 BauNVO 

 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird eine maximal zulässige Traufhöhe (THmax) in Me-

tern (m) über Höhenbezugspunkt (HbP) sowie eine maximal zulässige Gebäudehöhe (GHmax) 

in Metern (m) über der jeweiligen hergestellten Traufhöhe als Höchstmaß festgesetzt. 

 

(a) Maximal zulässige Traufhöhe (THmax) 

Unterer Bezugspunkt für die festgesetzte maximal zulässige Traufhöhe (THmax) ist die Höhe 

des jeweiligen festgesetzten Höhenbezugspunktes (HbP) in Metern (m) über Normal-Höhen-

Null (NHN), gemessen in der Mitte des Hauptgebäudes und bezogen auf dessen Gesamtlänge 

(einschließlich vor- und/oder rückspringende Bauteile). 

 

Oberer Bezugspunkt für die festgesetzte maximal zulässige Traufhöhe (THmax) ist der Schnitt-

punkt der aufgehenden Außenwand mit der (geneigten) Dachhaut bzw. die Oberkante der Atti-

ka (bei Flachdächern). 

 

(b) Maximal zulässige Gebäudehöhe (GHmax) 

Die festgesetzte maximal zulässige Gebäudehöhe (GHmax) wird als Höchstmaß der baulichen 

Anlagen bestimmt und gemessen in Metern (m) über der jeweiligen hergestellten Traufhöhe 

(TH), begrenzt durch den höchsten Punkt des Daches (einschließlich Gauben und/oder Dach-

aufbauten) des Hauptgebäudes. 

 

 

 

 

(c) Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe (GHmax) 

Eine Überschreitung der festgesetzten maximal zulässigen Gebäudehöhe (GHmax) durch Brüs-

tungen und/oder Umwehrungen o.ä. von Dachterrassen ist nur bei Gebäuden mit Flachdächern 

oder flachgeneigten Dächern und nur bis zu einer Höhe von maximal 1,0 m zulässig. 

 

Die festgesetzte maximal zulässige Gebäudehöhe (GHmax) darf ausnahmsweise durch techni-

sche oder andere erforderliche Aufbauten (z.B. Antennen, Solarpaneele, Photovoltaikanlagen 

o.ä.), die der Gebäudenutzung dienen, bis zu einer Höhe von maximal 0,5 m überschritten wer-

den. Von dieser Beschränkung ausgenommen sind nur Aufbauten, die der Gebäudeerschlie-

ßung dienen (z.B. Treppenhäuser, Fahrstuhlschächte o.ä.). 

 

(d) Maximal zulässige Höhen (THmax / GHmax) 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) gilt: 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA1-2, 8-9): 

 

Die maximal zulässige Traufhöhe (THmax) bei 

Hauptgebäuden bergseitig der das Grundstück 

erschließenden Verkehrsfläche beträgt talseitig 

gemessen 6,00 m über dem jeweiligen festgesetz-

ten Höhenbezugspunkt (HbP). 

 

 

 

Die maximal zulässige Traufhöhe (THmax) bei 

Hauptgebäuden talseitig der das Grundstück er-

schließenden Verkehrsfläche beträgt bergseitig 

gemessen 5,00 m über dem jeweiligen festgesetz-

ten Höhenbezugspunkt (HbP). 

 

 

 

Bei Gebäuden mit Flachdächern entspricht die 

maximal zulässige Gebäudehöhe (GHmax) der 

jeweiligen festgesetzten maximal zulässigen 

Traufhöhe (THmax). 

 

 

 

 Allgemeines Wohngebiet (WA3-7, 10-14): Gemäß Festsetzungen in Planzeichnung (Teil A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bauweise 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 2a BauGB i.V.m. § 22 BauNVO 

 

(a) Offene Bauweise 

Für die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Einzel- (E) und Doppelhäuser (D) sowie 

Hausgruppen (H) gelten die Vorschriften der offenen Bauweise: Gebäude sind mit seitlichem 

Grenzabstand zu errichten; die Länge und/oder Breite darf maximal 50 m betragen. 

 

(b) Geschlossene Bauweise 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA7) ist die Errichtung von Gebäuden nur ohne seitlichen 

Grenzabstand zulässig. 

 

(c) Abweichende Bauweise 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA6, 11) mit einer festgesetzten abweichenden Bauweise (a) 

gelten die Bestimmungen der geschlossenen Bauweise (Errichtung von Gebäuden ohne seitli-

chen Grenzabstand) mit der Ausnahme, dass Gebäude mit einer Länge und/oder Breite über 

50 m zulässig sind. 

 
4. Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB i.V.m. § 6 Abs. 5 LBauO-MV 

 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA7, 11) sind bauliche Anlagen (unabhängig von der Gestal-

tung des Geschosses eines benachbarten Gebäudes) ohne Abstandsflächen zulässig. 

 
5. Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 22 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO sowie §§ 61 und 86 LBauO-MV 

 

(1) Anzahl der Stellplätze 

Stellplätze sind in folgender Mindestanzahl (je Wohneinheit) auf dem privaten Grundstück her-

zustellen und nachzuweisen: 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA1-5, 8-14): Mind.    2 / WE 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA6-7):  Mind.    1 / WE (bis 60 m²) 

      Mind. 1,5 / WE (ab 60 m²) 

 
(2) Lage von Garagen, Stellplätzen und Nebenanlagen; Abstandsflächen 

(a) In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA1-3, 5, 8-10, 12-14) sind Garagen und/oder überdachte Stell-

plätze (Carports) nur in einem Abstand von mindestens 5,0 m von der das Grundstück er-

schließenden Verkehrsfläche zulässig. 

 

(b) In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA1-3, 5, 8-10, 12-14) sind Garagen, Stellplätze (offen), über-

dachte Stellplätze (Carports) sowie deren Zufahrten im Vorgartenbereich unzulässig. 

(s.Hinweise) 

 

(c) In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA1-3, 5, 8-10, 12-14) sind Herstellung und Nachweis des zwei-

ten, sofern nach (1) notwendigen, Stellplatzes auf der Zufahrtsfläche des dahinterliegenden ers-

ten notwendigen Stellplatzes oder überdachten Stellplatzes (Carport) zulässig. 

 

 

 

(3) Flächen für Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA4a-e, 6-7, 11) sind Stellplätze nur innerhalb der in der Plan-

zeichnung (Teil A) jeweiligen festgesetzten Flächen für Stellplätze, Garagen und Gemein-

schaftsanlagen mit der Zweckbestimmung ‚Gemeinschaftsstellplätze (GSt.)‘ zulässig. 

 

Maximal 50 % der jeweiligen Stellplätze sind als überdachte Stellplätze (Carports) zulässig. 

 
(4) Unterirdische Garagen und Garagengeschosse (Tiefgaragen) 

(a) Unterirdische Garagen sind nur in dem Allgemeinen Wohngebiet (WA1-2, 8-9) zulässig. 

 

Als unterirdische Garagen im Sinne dieser Festsetzung gelten solche, deren Grundfläche zu 

mindestens 50 % mit einer mindestens 0,5 m mächtigen, dauerhaften Erdschicht und/oder der 

Geschossdecke eines darüber liegenden zulässigen Geschosses überdeckt wird. 

 

(b) Unterirdische Garagengeschosse (Tiefgaragen) sind nur in dem Allgemeinen Wohngebiet 

(WA6-7, 11) zulässig. 

 

Unterirdische Garagengeschosse (Tiefgaragen) im Sinne dieser Festsetzung sind solche, deren 

Oberkante (OK) Decke eine Höhe von 0,5 m über der Höhe der das Grundstück erschließen-

den Verkehrsfläche nicht überschreitet. 

 
6. Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind 

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB 

 

Die in der Planzeichnung (Teil A) dargestellten Sichtfelder (Sichtdreiecke) sind von sämtlichen 

sichtbehindernden baulichen Anlagen (auch Stellplätzen) und Nutzungen freizuhalten. Bepflan-

zungen und/oder Einfriedungen über 0,8 m über der hergestellten Oberkante (OK) Fahrbahn-

decke sind unzulässig. 

 
7. Verkehrsflächen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

(a) Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

mit der Zweckbestimmung ‚Verkehrsberuhigter Bereich (V)‘ sind gemäß den Vorgaben der All-

gemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) in der aktuell gülti-

gen Fassung herzustellen. 

 

(b) Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Inhalte dieser Flächen (z.B. öffentliche Stell-

platzflächen etc.) sind gemäß den Vorgaben der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 

(RASt) in der aktuell gültigen Fassung herzustellen. Die Herstellung dieser Inhalte in Lage, 

Größe und Ausformung ist anhand der Straßenausführungsplanung vorzunehmen, solange die 

Grundfunktion gemäß Planzeichnung (Teil A) erhalten bleibt. 

 
8. Aufschüttungen und Abgrabungen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 17 und Nr. 26 BauGB 

 

(a) In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Aufschüttungen und/oder Abgrabungen, bezogen 

auf das anstehende Geländeniveau, nur bis zu einem Ausmaß von maximal 1,0 m zulässig. Der 

natürliche Geländeverlauf ist zu erhalten. 

 
Hiervon ausgenommen sind nur Flächen für die Grundflächen von Hauptgebäuden sowie not-

wendiger Erschließung (einschließlich Garagen, Stellplätze und/oder überdachte Stellplätze 

(Carports) mit deren Zufahrten). 

 

(b) Durch Aufschüttungen und/oder Abgrabungen entstehende Höhenunterschiede sind durch Bö-

schungen mit einer Neigung von 1 : 2 oder flacher auszubilden. Abfangungen durch Stützmau-

ern, Winkelstützwände o.ä. sind nur ausnahmsweise zulässig, sofern die technische Notwen-

digkeit alternativlos besteht (z.B. Tragfähigkeit, Vermeidung von Erdrutschen o.ä.). 

 

(c) Von den Festsetzungen nach (a) und (b) ausgenommen sind sämtliche Flächen, die zur Her-

stellung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßenkörper) und/oder anderen öffentlichen Flä-

chen erforderlich sind. 

 
9. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

 

(1) Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (GFL) 

Das in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzte ‚Geh-, Fahr- und Leitungsrecht‘ (GFL) umfasst 

die Befugnisse der Allgemeinheit (Begehung), der Stadt Dassow (Begehung, Befahrung sowie 

Herstellung und Unterhaltung von Wegen und Leitungen), der Ver- und Entsorger (Begehung, 

Befahrung sowie Herstellung und Unterhaltung von Leitungen) sowie der Rettungsdienste (Be-

gehung und Befahrung). 

 
(2) Gehrecht (GR) 

Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten ‚Gehrechte‘ (GR) umfassen die Befugnisse der 

jeweiligen benannten Anlieger (Begehung). 

 
10. Grünordnung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 16, Nr. 18, Nr. 20, Nr. 25 und Abs. 6 BauGB 

 

(1) Öffentliche Grünflächen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

 

(a) Verkehrsgrün 

Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten öffentlichen Grünflächen (Ö) mit der Zweckbe-

stimmung ‚Verkehrsgrün (VG)‘ sind als kräuter- und staudenreicher Bankettrasen anzulegen, zu 

entwickeln und durch extensive Pflege sachgemäß dauerhaft zu erhalten. Für die Einsaat ist 

gebietsheimisches Saatgut von mindestens 40 % Kräutern zu verwenden. 

 

(b) Schutzfläche 

Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzte öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

‚Schutzfläche‘ ist als für die Allgemeinheit unzugängliche, naturbelassene Grünanlage zum 

Schutz und zur Unterhaltung der angrenzenden Gehölzstrukturen anzulegen. Die Fläche ist zu 

angrenzenden öffentlichen Grünflächen (bspw. Parkanlage) sowie zu privaten Grundstücken 

auf voller Länge der jeweiligen Flächen einzuzäunen. 

 

Innerhalb dieser Grünfläche sind Wege zur Unterhaltung o.ä. in wasserdurchlässigen Materia-

lien (z.B. Schotterrasen, Sickerpflaster, Rasengittersteine, Filtersteine o.ä.) und/oder als unbe-

festigte Gras-/Wiesenwege herzustellen. 

 

 (c) Parkanlage 

Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten öffentlichen Grünflächen (Ö) mit der Zweckbe-

stimmung ‚Parkanlage (PA)‘ sind als für die Allgemeinheit zugängliche, naturbelassene Grünan-

lagen zur Erholung, Freizeitnutzung und zum Aufenthalt mit Sitzbereichen, Liegeflächen, We-

gen und Pflanzflächen sowie Gehölzen anzulegen, zu entwickeln und durch geeignete Pflege 

sachgemäß dauerhaft zu erhalten. Auf diesen Grünflächen sind Flächen für die Wasserwirt-

schaft und die Regelung des Wasserabflusses allgemein zulässig. 

 

Innerhalb dieser Grünflächen ist durch geeignete Pflegemaßnahmen zu gewährleisten, dass ei-

ne Bewaldung ausgeschlossen ist. 

 

Innerhalb dieser Grünflächen sind Wege, Zuwegungen etc. in wasserdurchlässigen Materialien 

(z.B. Schotterrasen, Sickerpflaster, Rasengittersteine, Filtersteine o.ä.) und/oder als unbefestig-

te Gras-/Wiesenwege herzustellen. 

 

(d) Spielplatz 

Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten öffentlichen Grünflächen (Ö) mit der Zweckbe-

stimmung ‚Spielplatz‘ sind als für die Allgemeinheit zugängliche Grünanlagen für Kinderspiel 

und zum Aufenthalt mit Spielflächen und -geräten, Sitzbereichen, Wegen und Pflanzflächen 

sowie Gehölzen anzulegen, zu entwickeln und durch geeignete Pflege sachgemäß dauerhaft zu 

erhalten. 

 

Innerhalb dieser Grünflächen sind Wege, Zuwegungen etc. in wasserdurchlässigen Materialien 

(z.B. Schotterrasen, Sickerpflaster, Rasengittersteine, Filtersteine o.ä.) und/oder als unbefestig-

te Gras-/Wiesenwege herzustellen. 

 
(2) Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20 und Abs. 6 BauGB i.V.m. NatSchAG-MV und BNatSchG 

 

(a) Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Erhaltung von Natur und Landschaft, 

Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts 

Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-

ge und zur Erhaltung von Natur und Landschaft i.V.m. den festgesetzten Schutzgebieten und 

Schutzobjekten (hier: Geschütztes Biotop B1 und B2) sind dauerhaft zu erhalten und vor Beein-

trächtigungen zu schützen. Eingriffe sind, ausgenommen von sachgemäßen Pflegemaßnah-

men, unzulässig. 

 

(b) Mähwiese 

Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten öffentlichen Grünflächen (Ö) mit der Zweckbe-

stimmung ‚Mähwiese mit Gehölzinseln (WI)‘ sind als für die Allgemeinheit teilweise zugängliche, 

naturnahe Grünflächen in Form von extensiver Mähwiese anzulegen, zu entwickeln und durch 

geeignete Pflege sachgemäß dauerhaft zu erhalten. Auf diesen Grünflächen sind                

Vermeidungs-, Minderungs- und/oder Ausgleichsmaßnahmen zulässig. 

 

Innerhalb dieser Grünflächen ist auf einem Anteil von mindestens 10 % eine Anpflanzung von 

Gehölzinseln mit standortgerechten, heimischen Laubgehölzen gemäß der Pflanzliste herzu-

stellen. 

 

(c) Versiegelung von Flächen 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Flächen von Stellplätzen sowie deren Zu- und Ab-

fahrten, Zuwegungen etc. auf den privaten Grundstücken in wasserdurchlässigen Materialien 

(z.B. Schotterrasen, Sickerpflaster, Rasengittersteine, Filtersteine o.ä.) herzustellen. 

Ein Verzicht hierauf ist nur ausnahmsweise zulässig, sofern die technische Notwendigkeit alter-

nativlos besteht (z.B. Standfestigkeit o.ä.). 

 

(d) Grundstücksbegrünung 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind nicht überbaute Grundstücksflächen (inkl. Vorgär-

ten) – mit Ausnahme von Flächen für zulässige Erschließung, Garagen, Stellplätze (inkl. über-

dachte Stellplätze (Carports)), Nebenanlagen u.ä. – durch Ansaat und/oder bodendeckende 

Bepflanzung gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu begrünen. 

 

Vegetationsfreie, mit Schotter-, Kies- oder anderen Materialien gemulchte Flächen ohne Was-

serdurchlässigkeit sind nicht zulässig. 

 

(e) Grundstücksbeleuchtung 

Innerhalb des Geltungsbereiches gemäß Planzeichnung (Teil A) sind Außenbeleuchtungen nur 

mit insekten- und fledermausfreundlichen, nach unten abstrahlenden Lichtquellen (z.B. LED-

Leuchten, Natrium-Hochdampflampen o.ä.) mit Farbtemperaturen bis maximal 2.400 Kelvin 

(bernsteinfarbene Lichtfarbe) zulässig. 

 
(3) Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 16, Nr. 20 und Nr. 25a BauGB 

 

(a) Anpflanzen von Bäumen 

An den in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Standorten sind standortgerechte, heimi-

sche Laubbäume (Pflanzqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt; StU 16-18 cm) gemäß der Pflanz-

liste zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind in gleicher Art 

und Qualität zu ersetzen. 

 

Die Pflanzstandorte sind in einem Umkreis von maximal fünf (5) Metern flexibel verschiebbar, 

sofern die Mindestanzahl gemäß der Planzeichnung (Teil A) erhalten bleibt. 

 

Im Bereich von Verkehrsflächen ist je Baumpflanzung eine mindestens 8 m² große unversiegel-

te, luft- und wasserdurchlässige Baumscheibe sowie ein durchwurzelbarer (unterirdischer) Be-

reich von mind. 20 m³ herzustellen. Die Baumstandorte sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. 

Randeinfassung, Schutzbord o.ä.) gegen das Überfahren mit Kraftfahrzeugen zu sichern. 

 

(b) Anpflanzung von Gehölzflächen und sonstigen Bepflanzungen 

Innerhalb der in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen an der nordöstlichen sowie südwestlichen Plan-

gebietsgrenze sind die bestehenden Gehölzstrukturen durch geeignete Bepflanzungen in Form 

von standortgerechten, heimischen Sträuchern gemäß der Pflanzliste fortzuführen und dauer-

haft zu erhalten. Eingriffe sind, ausgenommen von sachgemäßen Pflegemaßnahmen, unzuläs-

sig. 

 

Alle 10 m ist in die Hecke ein standortgerechter, heimischer Laubbaum gemäß der Pflanzliste 

als Überhälter zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

 

(c) Flächen für die Wasserwirtschaft 

Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen i.V.m. den jeweiligen festgesetzten Flächen für die Was-

serwirtschaft und die Regelung des Wasserabflusses mit der Zweckbestimmung ‚Nieder-

schlagswasser (NW)‘ sind naturnah herzustellen. 

 

Für die jeweilige Anlage ist eine Böschung mit einer Neigung von 1 : 3 oder flacher auszubil-

den. Auf der Längsseite der jeweiligen Anlage ist eine mindestens 1,0 m tiefe und mindestens 

1,5 m breite Berme herzustellen. Die Böschungsflächen sind mindestens zu 50 % als Gehölz-

flächen mit standortgerechten, heimischen Gehölzen gemäß der Pflanzliste herzustellen, zu 

pflegen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind in gleicher Art und Qualität zu er-

setzen. 

 

Abfangungen durch Stützmauern, Winkelstützwände o.ä. sind nur ausnahmsweise zulässig, so-

fern die technische Notwendigkeit alternativlos besteht (z.B. Tragfähigkeit, Vermeidung von 

Erdrutschen o.ä.). 

 

Randliche Umfahrungen o.ä. sind in wasserdurchlässigen Materialien (z.B. Schotterrasen, Si-

ckerpflaster, Rasengittersteine, Filtersteine o.ä.) herzustellen. 

 

Die Herstellung der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen sowie der festgesetzten Flächen für die Wasserwirtschaft und die Rege-

lung des Wasserabflusses mit der Zweckbestimmung ‚Niederschlagswasser (NW)‘ in genauer 

Lage, Größe und Ausformung ist anhand der Entwässerungs- bzw. Erschließungsplanung vor-

zunehmen. 

 

(d) Stellplatzbegrünung 

Innerhalb von Sammelstellplatzanlagen auf den privaten Grundstücken (ebenerdige Anlagen 

mit mindestens 10 Stellplätzen) ist je angefangene fünf (5) Stellplätze ein (1) standortgerechter, 

heimischer Laubbaum (Pflanzqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt; StU 16-18 cm) gemäß der 

Pflanzliste zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind in glei-

cher Art und Qualität zu ersetzen. 

 

Je Baumpflanzung ist eine mindestens 8 m² große unversiegelte, luft- und wasserdurchlässige 

Baumscheibe sowie ein durchwurzelbarer (unterirdischer) Bereich von mind. 20 m³ herzustel-

len. Die Baumstandorte sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. Randeinfassung, Schutzbord 

o.ä.) gegen das Überfahren mit Kraftfahrzeugen zu sichern. 

 
(4) Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20 und Nr. 25b BauGB 

 

(a) Erhalt von Bäumen 

Die in der Planzeichnung (Teil A) als zu erhalten festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhal-

ten, zu pflegen und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Abgängige Gehölze sind in gleicher 

Art zu ersetzen. 

 

(b) Erhalt von Gehölzflächen und sonstigen Bepflanzungen 

Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und 

für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Eingriffe sind, 

ausgenommen von sachgemäßen Pflegemaßnahmen, unzulässig. 

 

Innerhalb der in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Fläche mit Bindungen für Bepflan-

zungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von 

Gewässern an der südwestlichen Plangebietsgrenze sind die bestehenden Gehölzstrukturen 

innerhalb des Gewässerschutzstreifens (Nachrichtliche Übernahme nach § 9 Abs. 6 BauGB) 

durch geeignete Bepflanzungen (Salweide und/oder Erle) zu ergänzen. 

 

(5) Flächen für Wald 

§ 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB i.V.m. §§ 1, 2 und 20 LWaldG-MV 

 

Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Waldflächen sind dauerhaft zu erhalten. 

 
11. Maßnahmen zum Klimaschutz 

§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB 

 

Verbot luftverunreinigender Stoffe 

Innerhalb des Geltungsbereiches gemäß Planzeichnung (Teil A) ist die Nutzung fossiler Brenn-

stoffe für Heizzwecke unzulässig. 

 
B. Örtliche Bauvorschriften 

 
1. Gebäudegestaltung 

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO-MV 

 

(1) Gebäudegrundrisse 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA1-2, 8-10, 12-13) sind nur rechteckige Gebäudegrundrisse 

mit einem Breiten-zu-Längen-Verhältnis von mindestens 1 : 1,2 zulässig. 

 

(2) Gebäudedächer 

Die Ausführung von Dachform und -neigung sowie Dacheindeckungsmaterialien und -farben 

von Hauptgebäuden sind, unter Berücksichtigung der zulässigen Ausnahmen, jeweils für alle 

Hauptdachflächen eines Gebäudes identisch zu wählen. Dachgauben sind je Hauptgebäude in 

einheitlicher Form auszuführen. Doppelhaushälften und/oder Hausgruppen sind aufeinander 

abzustimmen. 

 

Ausgenommen von den Festsetzungen zu Dachform und -neigung sowie Dacheindeckungsma-

terialien und -farben von Hauptgebäuden sind nur untergeordnete Bauteile (z.B. verglaste 

Dachflächen, Terrassen- und/oder Balkonüberdachungen, Bereiche von Treppenhäusern o.ä.). 

 

(a) Dachform und -neigung von Hauptgebäuden 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Dächer von Hauptgebäuden nur in den gemäß 

Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Dachformen und -neigungen zulässig. Dabei gilt: 

 

Zulässige Dachform:     Zulässige Dachneigung: 

SD = Satteldach (auch Sattelwalmdach sowie     Mind. 25° - Max. 55° 

Zwerchdach (nur ergänzend zulässig)) 

 

WD = Walmdach (auch Krüppelwalmdach sowie     Mind. 25° - Max. 55° 

Zwerchdach (nur ergänzend zulässig)  

  

PD = Pultdach (auch gegenläufiges Pultdach)     Mind. 10° - Max. 25° 

 

PLD = Paralleldach         Mind. 25° - Max. 55° 

 

ZD = Zeltdach         Mind. 15° - Max. 25° 

 

FD = Flachdach (auch flachgeneigtes Dach)                     - Max. 10° 

  

(b) Dacheindeckung von Hauptgebäuden 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Dächer von Hauptgebäuden nur in den nachfolgend 

festgesetzten Materialien und Farbgebungen zulässig. Dabei gilt: 

 

Geneigte Dächer (SD, WD, PD, PLD, ZD): Nur nicht-glänzende Dachziegel, Dachsteine oder 

vergleichbar anmutende Materialien (inkl. Schie-

fer) in den Farbgebungen Rot, Rotbraun, Schwarz 

oder Anthrazit. 

 

Flachdächer (FD): Nur Gründächer (extensive Bepflanzung mit le-

benden Pflanzen). Die Überdeckung mit Begrü-

nung ist auf mindestens 50 % der gesamten Brut-

todachflächen vorzunehmen und dauerhaft zu er-

halten. Die Überdeckung mit durchwurzelbarem 

Substrat muss mindestens 10 cm betragen. 

 

 Ausgenommen sind nur Flächen von Dachterras-

sen und/oder -gärten sowie technische oder an-

dere erforderliche Aufbauten. 

 

Die allgemeine Zulässigkeit von Solar- und/oder Photovoltaikanlagen sowie Gründächern (le-

bende Pflanzen) bleibt hiervon unberührt. 

 

(c) Dacheindeckung von Garagen, überdachten Stellplätzen (Carports) und Nebenanlagen 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Dächer von Garagen, überdachten Stellplätzen 

(Carports) und/oder Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sowie verfahrensfreier Anlagen nach    

§ 61 LBauO-MV mit einer Bruttodachfläche von mindestens 30 m² nur als Gründächer (extensi-

ve Bepflanzung mit lebenden Pflanzen) zulässig. Die Überdeckung mit Begrünung ist auf min-

destens 50 % der gesamten Bruttodachflächen vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten. Die 

Überdeckung mit durchwurzelbarem Substrat muss mindestens 10 cm betragen. 

 

(d) Dacheindeckung von unterirdischen Garagengeschossen (Tiefgaragen) 

Unterirdische Garagengeschosse (Tiefgaragen), deren Decke nicht von einem darüber liegen-

den Geschoss oder anderen oberirdischen Nutzungen überdeckt wird, sind nur als Gründächer 

(intensive Bepflanzung mit lebenden Pflanzen) zulässig. Die Überdeckung mit durchwurzelba-

rem Substrat muss mindestens 50 cm betragen. 

 

(e) Dachaufbauten 

Lüftungs- und/oder Kühlaggregate sowie sonstige technische Anlagen (z.B. Lüftungskanäle 

o.ä.) sind zwingend einzuhausen. 

 

(f) Solarthermie / Photovoltaikanlagen / Gründächer 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Solar- und/oder Photovoltaikanlagen sowie Grün-

dächer (lebende Pflanzen) allgemein zulässig. 

 
(3) Gebäudefassaden 

Die Festsetzungen zur Fassadengestaltung von Hauptgebäuden sind, unter Berücksichtigung 

der zulässigen Ausnahmen, jeweils für alle Außenfassaden eines Gebäudes (inkl. Vor- und 

Rücksprünge, Giebelwände und -dreiecke etc.) identisch zu wählen. Doppelhaushälften 

und/oder Hausgruppen sind aufeinander abzustimmen. 

 
Auf maximal 1/4 der geschlossenen (fensterlosen) Fassadenfläche können von Primärmaterial 

und/oder Primärfarbe abweichende Materialien und/oder Farben ergänzend verwendet werden, 

sofern diese dem nachfolgenden Festsetzungskatalog entsprechen. 

 

Die (ergänzende) Verwendung von Fassadenbegrünung (lebende Pflanzen) und/oder Anlagen 

zur Nutzung von Solarenergie an den Fassaden und anderen vertikalen Bauteilen ist allgemein 

zulässig. 

 

(a) Fassadengestaltung von Hauptgebäuden 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Außenfassaden von Hauptgebäuden nur nicht-

reflektierend in Sichtmauerwerk, Putz, Holz und/oder vergleichbar anmutenden Materialien in 

den Farbgebungen Rot, Rotbraun, Grau, Weiß sowie naturbelassen (bei Holz) zulässig. 

 

Die Verwendung von Blockbohlen (Blockhausstil), glasierten und/oder metallischen Oberflä-

chen zur Fassaden- und/oder Sockelbekleidung ist unzulässig. 

 
(4) Einfriedungen 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Einfriedungen von privaten Grundstücken zu öffent-

lichen und/oder privaten Verkehrsflächen nur als Heckenpflanzung bis zu einer Höhe von ma-

ximal 1,2 m zulässig; gemessen ab der Oberkante der jeweiligen angrenzenden Verkehrsflä-

che. Ergänzend können Maschendraht-, Flechtwerk- und/oder Holzzäune verwendet werden, 

sofern diese in die Heckenpflanzung integriert sind. 

 
(5) Stellplätze für Abfallbehälter 

Stellplätze für Abfallbehälter (Müll) sind mit einer dauerhaften und begrünten Einhausung, Be-

pflanzung, begrünten Umkleidung und/oder Rankgittern einzufassen. 

 
(6) Freileitungen 

Innerhalb des Geltungsbereiches gemäß Planzeichnung (Teil A) ist die Errichtung bzw. Herstel-

lung von Versorgungsanlagen mittels (oberirdischen) Freileitungen unzulässig. 

 
C. Hinweise / Nachrichtliche Übernahmen 

 
1. Grundflächenzahl (GRZ) / Maximal zulässige Grundfläche (GRmax) 

Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Grundfläche (GF) je Quadratmeter (m²) Grund-

stücksfläche maximal zulässig sind – d.h. sie definiert den Teil des Baugrundstücks, der von 

baulichen Anlagen überdeckt werden darf (als Höchstmaß). Dabei gilt: Zulässige Grundfläche = 

Fläche des Baugrundstücks x festgesetzte GRZ. Der ermittelte Wert ist absolut – d.h. Rundun-

gen sind nicht zulässig. 

 

Die zulässige Grundfläche (GRmax) gibt an, wie viel Quadratmeter (m²) Grundfläche (GF) auf 

dem Baugrundstück maximal zulässig sind (als Höchstmaß). Der festgesetzte Wert ist absolut. 

 

Für die Berechnung der Grundflächen gelten die Bestimmungen gemäß § 19 BauNVO. Die Art 

der Flächenversiegelung (z.B. Wasserdurchlässigkeit o.ä.) bleibt bei der Berechnung unberück-

sichtigt. 

 

 

 

 

2. Vorgartenbereiche 

Als Vorgarten gilt der halböffentliche Übergangsbereich 

zwischen Hauptgebäude und der das Grundstück er-

schließenden Verkehrsfläche (oder Verkehrsfläche beson-

derer Zweckbestimmung, bspw. Gehweg). Je nach Ört-

lichkeit des jeweiligen Grundstücks zählt dazu ggf. auch 

der jeweils seitlich verlängerte Streifen bis zur Grund-

stücksgrenze bzw. der Seitenstreifen eines Eckgrund-

stücks (sofern kein Wohngarten). 

 

3. Immissionsschutz 

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm in Bezug auf die jeweiligen benachbarten 

Nutzungen (auch Stellplatzanlagen) sowie der Innenraumpegel schutzbedürftiger Räume nach 

DIN 4109-1 sind im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 

 

4. Artenschutz 

Sämtliche Inhalte des Artenschutzberichtes sind zur Kenntnis zu nehmen. Zur Vermeidung von 

Verstößen gegen die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatschG 

sind die Hinweise und Maßnahmen des Artenschutzberichtes zu beachten. 

 
5. Waldabstand 

Teile des Plangebietes befinden sich innerhalb des festgesetzten Waldabstandes (Nachrichtli-

che Übernahme nach § 9 Abs. 6 BauGB). Die aktuellen Vorschriften des Landeswaldgesetzes 

Mecklenburg-Vorpommern (LWaldG § 20): ‚Abstand baulicher Anlagen zum Wald‘) sind zu be-

achten. Für die Einhaltung des Waldabstandes sowie für mögliche Ausnahmen sind die aktuel-

len Regelungen der Waldabstandsverordnung Mecklenburg-Vorpommern (WAbstVO-MV §§   

2-4) zu beachten: Bauliche Anlagen, die Wohnzwecken oder dem vorübergehenden Aufenthalt 

von Menschen dienen, sind innerhalb des Waldabstandes unzulässig. 

 

Die Pflicht zur Einhaltung des Waldabstandes gilt nicht für (WAbstVO-MV § 4): Vor die Außen-

wand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachüberstände sowie Vorbauten, wenn sie nicht 

mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen und nicht mehr 

als 1,50 m vor diese Außenwand treten. / Unbedeutende bauliche Anlagen wie Pergolen und 

Fahrradunterstände, deren Rauminhalt 10 m³ nicht übersteigt. / Standortgebundene Transfor-

matoren, Schalt-, Regler- und/oder Pumpstationen bis 20 m² Grundfläche und 4 m Höhe. / Ein-

friedungen, Werbeanlagen, Aufschüttungen, Stützmauern, soweit sie nicht höher als 2 m sind. 

 

Ausnahmen von der Einhaltung des Waldabstandes können durch die zuständige Forstbehörde 

zugelassen werden bei (WAbstVO-MV § 2): Garagen, überdachten und nicht überdachten 

Stellplätzen, Bootsschuppen und Nebenanlagen i.S.d. § 14 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der aktuell gültigen Fassung. / Unterirdische Bauten, soweit sie ausreichend tragfähig und im 

Bereich des Waldabstandes vollständig überdeckt sind. / Masten, Antennen und ähnlichen bau-

lichen Anlagen. / Anlagen, die nicht zu Wohnzwecken oder nicht dem vorübergehenden Auf-

enthalt von Menschen dienen, soweit gewährleistet ist, dass aufgrund der Eigenart der Anlage, 

den örtlichen Gegebenheiten oder geeigneter Maßnahmen der mit dem Waldabstand beabsich-

tigte Schutzzweck nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

 

 

 

 

 

6. Gewässerschutz 

Teile des Plangebietes befinden sich innerhalb des festgesetzten Gewässerschutzstreifens 

(Nachrichtliche Übernahme nach § 9 Abs. 6 BauGB). Die aktuellen Vorschriften des Natur-

schutzausführungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG-MV § 29: ‚Küsten- und Ge-

wässerschutzstreifen‘) sind zu beachten. 

 

Ausnahmen von der Einhaltung des Gewässerschutzstreifens können zugelassen werden für 

(NatSchAG-MV § 29 Abs. 3): Die Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen 

(…) sowie für bauliche Anlagen des zukünftigen Plangeltungsbereiches, wenn der Plan den 

Stand nach § 33 Baugesetzbuch (BauGB) erreicht hat. Hierbei gilt (NatSchAG-MV § 35: ‚Aus-

nahmen‘): Die zuständige Naturschutzbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn sich dies mit 

den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbaren lässt und auch keine 

sonstigen öffentlichen Belange entgegenstehen. 

 
7. Trinkwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA der ‚Wasserfassung 

Dassow-Prieschendorf‘ (MV_WSG_2031_04; Beschluss vom 08.05.2013). Im Zuge der Bau-

ausführung sind die aktuellen Vorschriften der Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO 

‚Dassow-Prieschendorf‘) sowie der Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete (DVGW W 101 (A): 

‚Schutzgebiete für Grundwasser‘) zu beachten. 

 
8. Altlasten 

Im Plangebiet bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Altlasten. Im Zuge der Bauaus-

führung sind die aktuellen Vorschriften der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) sowie 

des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) zu beachten. 

 

Aufgrund der vormaligen Teilnutzung von Flächen (hier: Kleingärten) sind, ebenso wie allge-

meingültig, etwaige Altlasten nicht gänzlich auszuschließen. Sollten Abfälle (z.B. Bauschutt, 

Hausmüll o.ä.) aufgefunden werden oder sich sonstige Hinweise (z.B. Geruch, Bodenverfär-

bungen etc.) ergeben, ist die zuständige Bodenschutzbehörde zu informieren. 

 
9. Kampfmittel 

Im Plangebiet bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine kampfmittelbelasteten Flächen. 

Im Zuge der Bauausführung sind die aktuellen Vorschriften der Verordnung zur Abwehr von Ge-

fahren durch Kampfmittel Mecklenburg-Vorpommern (KampfmVO-MV) zu beachten. 

 

Auch in als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen sind Zufallsfunde nicht ausgeschlos-

sen. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Soll-

ten bei Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände und/oder Munition aufgefunden werden, 

sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und in der unmittelbaren Umgebung 

sofort einzustellen. Beim Fund von Kampfmitteln und/oder kampfmittelverdächtigen Gegen-

ständen ist die Fundstelle der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde unverzüglich mitzuteilen; 

ebenso kann die Meldung über die nächste Polizeidienststelle erfolgen. 

 

Der Bauherr ist gemäß Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO-MV § 13: 

‚Schutz gegen schädliche Einflüsse‘ und § 52: ‚Grundpflichten‘) verpflichtet, Angaben zu vermu-

teten Kampfmitteln im Bereich der Baustelle zu machen sowie Ergebnisse von Erkundungs- 

und Beräumungsmaßnahmen mitzuteilen. 

 

 

 

10. Archäologischer Denkmalschutz 

Im Plangebiet bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bau- und/oder Bodendenkmale. 

Im Zuge der Bauausführung sind die aktuellen Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes Meck-

lenburg-Vorpommern (DSchG-MV § 11: ‚Fund von Denkmalen‘) zu beachten. 

 

Wer Bau- und/oder Bodendenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar 

oder über die Stadt Dassow der zuständigen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflich-

tung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Be-

sitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Lei-

terin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. 

 

Das Bau- und/oder Bodendenkmal und die Fundstätte sind in unverändertem Zustand zu erhal-

ten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. 

Diese Verpflichtung erlischt spätestens fünf Tage nach Zugang der Mitteilung. Archäologische 

Denkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und 

Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

 
11. Brandschutz 

Die Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge sowie Aufstell- und Anleiterflächen müs-

sen den aktuellen Vorschriften der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO-MV 

§ 5: ‚Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken‘) sowie der Muster-Richtlinie über Flächen 

für die Feuerwehr (MRFlFw) entsprechen. 

 
12. Aufschüttungen und Abgrabungen 

Geplante Geländeauffüllungen, -abgrabungen und/oder Stützwände sind gemäß LBauO-MV 

genehmigungspflichtig und somit im Baugenehmigungsverfahren zu beantragen. Im Rahmen 

von Erschließungsmaßnahmen geplante Auffüllungen, Abgrabungen und/oder Stützwände sind 

durch den Erschließungsträger mit den erforderlichen Bauvorlagen einzureichen. 

 
13. Bodenschutz 

Im Zuge der Bauausführung sind die aktuellen Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB § 

202: ‚Schutz des Mutterbodens‘), der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV § 12: ‚Orien-

tierende Untersuchungen‘) des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG u.a. § 7: ‚Vorsorge-

pflicht‘), des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG u.a. § 2: ‚Geltungsbereich‘ und § 6: ‚Abfallhie-

rarchie‘) sowie der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zum langfristigen Schutz des Bodens zu 

beachten. 

 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist im Rahmen der Planumsetzung ein Bodenschutzkonzept 

nach DIN 19639 umzusetzen, welches durch einen Fachgutachter für Bodenschutz nach § 18 

BBodSchG im Rahmen der nachgeordneten Genehmigungsplanung zu erstellen ist. 

 
14. Schutz von Bäumen und Pflanzen 

Im Zuge der Bauausführung sind die aktuellen Vorschriften der DIN 18920 (‚Schutz von Bäu-

men, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen‘), der R SBB (‚Richtlinien 

zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen‘) und der ZTV-

Baumpflege (‚Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege‘) 

zum langfristigen Schutz von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen zu beachten. 

 

 

 

 

15. Geodätisches Lagenetz 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des amtli-

chen Lagenetzes. Im Zuge der Bauausführung sind, sofern die Punkte durch Baumaßnahmen 

berührt werden, diese durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Bei Beschädigung und/oder 

Verlust der Punkte ist der Verursacher verpflichtet, sie auf eigene Kosten durch einen Öffentlich 

bestellten Vermessungsingenieur oder das Kataster- und Vermessungsamt wiederherstellen zu 

lassen. 

 
16. Einsichtnahme von Unterlagen 

Zur Planung gehörige Fachgutachten oder weitere ggf. vorhandene planungsrelevante Unterla-

gen können in der Bauverwaltung des Amtes Schönberger Land während der Öffnungszeiten 

für den Publikumsverkehr eingesehen werden. 

 
17. Ordnungswidrigkeiten 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Festsetzungen des Bebauungsplanes verstößt, han-

delt ordnungswidrig im Sinne des § 213 BauGB i.V.m. § 84 LBauO-MV. Verstöße können mit 

einem Bußgeld bis zu 500.000 € geahndet werden. 

 
18. Pflanzliste 

 

(a) Sträucher 

Asch-Weide   Salix cinerea 

Brombeere   Rubus fruticosus 

Filzrose   Rosa tomentosa 

Gemeiner Schneeball  Viburnum opulus 

Haselnuss   Corylus avallena 

Heckenkirsche   Lonicera xylosteum 

Himbeere   Rubus idaeus 

Holzapfel   Malus domestica 

Hundsrose   Rosa canina 

Kreuzdorn   Rhamnus catharticus 

Pfaffenhütchen  Euonymus europaea 

Roter Hartriegel  Cornus sanguinea 

Schlehe   Prunus spinosa 

Schwarzer Holunder  Sambucus nigra 

Traubenkirsche  Prunus padus 

Weinrose   Rosa rubiginosa 

Wilde Johannisbeere  Ribes alpinum 

Wilde Stachelbeere  Ribes uva-crispa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Bäume 

Bergahom   Acer pseudoplatanus 

Birke    Betula pendula 

Eberesche   Sorbus aucuparia 

Elsbeere   Sorbus domestica 

Feldahorn   Acer campestre 

Feldulme   Ulmus minor 

Flatterulme   Ulmus laevis 

Gemeine Esche  Fraxinus excelsior 

Hainbuche   Carpinus betulus 

Holzapfel   Malus domestica 

Kaiserlinde   Tilia vulgaris ‚Pallida‘ 

Rotbuche   Fagus sylvatica 

Salweide   Salix caprea 

Schwarz-Erle   Alnus glutinosa 

Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia 

Sommerlinde   Tilia platyphyllos 

Stieleiche   Quercus robur 

Traubeneiche   Quercus petraea 

Vogelkirsche   Prunus avium 

Weißdorn   Crataegus laevigata agg. 

Weißdorn   Crataegus monogyna 

Winterlinde   Tilia cordata i.S. 

 

(c) Überhälter für Feldhecken 

Bergahom   Acer pseudoplatanus 

Eberesche   Sorbus aucuparia 

Elsbeere   Sorbus domestica 

Feldahorn   Acer campestre 

Feldulme   Ulmus minor 

Flatterulme   Ulmus laevis 

Gemeine Esche  Fraxinus excelsior 

Holzapfel   Malus domestica 

Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia 

Sommerlinde   Tilia platyphyllos 

Stieleiche   Quercus robur 

Traubeneiche   Quercus petraea 

Vogelkirsche   Prunus avium 

Weißdorn   Crataegus laevigata agg. 

Weißdorn   Crataegus monogyna 

Winterlinde   Tilia cordata i.S. 

Ein Verzicht hierauf ist nur ausnahmsweise zulässig, sofern die technische Notwendigkeit alter-

nativlos besteht (z.B. Standfestigkeit o.ä.). 

 

(d) Grundstücksbegrünung 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind nicht überbaute Grundstücksflächen (inkl. Vorgär-

ten) – mit Ausnahme von Flächen für zulässige Erschließung, Garagen, Stellplätze (inkl. über-

dachte Stellplätze (Carports)), Nebenanlagen u.ä. – durch Ansaat und/oder bodendeckende 

Bepflanzung gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu begrünen. 

 

Vegetationsfreie, mit Schotter-, Kies- oder anderen Materialien gemulchte Flächen ohne Was-

serdurchlässigkeit sind nicht zulässig. 

 

(e) Grundstücksbeleuchtung 

Innerhalb des Geltungsbereiches gemäß Planzeichnung (Teil A) sind Außenbeleuchtungen nur 

mit insekten- und fledermausfreundlichen, nach unten abstrahlenden Lichtquellen (z.B. LED-

Leuchten, Natrium-Hochdampflampen o.ä.) mit Farbtemperaturen bis maximal 2.400 Kelvin 

(bernsteinfarbene Lichtfarbe) zulässig. 

 
(3) Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 16, Nr. 20 und Nr. 25a BauGB 

 

(a) Anpflanzen von Bäumen 

An den in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Standorten sind standortgerechte, heimi-

sche Laubbäume (Pflanzqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt; StU 16-18 cm) gemäß der Pflanz-

liste zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind in gleicher Art 

und Qualität zu ersetzen. 

 

Die Pflanzstandorte sind in einem Umkreis von maximal fünf (5) Metern flexibel verschiebbar, 

sofern die Mindestanzahl gemäß der Planzeichnung (Teil A) erhalten bleibt. 

 

Im Bereich von Verkehrsflächen ist je Baumpflanzung eine mindestens 8 m² große unversiegel-

te, luft- und wasserdurchlässige Baumscheibe sowie ein durchwurzelbarer (unterirdischer) Be-

reich von mind. 20 m³ herzustellen. Die Baumstandorte sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. 

Randeinfassung, Schutzbord o.ä.) gegen das Überfahren mit Kraftfahrzeugen zu sichern. 

 

(b) Anpflanzung von Gehölzflächen und sonstigen Bepflanzungen 

Innerhalb der in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen an der nordöstlichen sowie südwestlichen Plan-

gebietsgrenze sind die bestehenden Gehölzstrukturen durch geeignete Bepflanzungen in Form 

von standortgerechten, heimischen Sträuchern gemäß der Pflanzliste fortzuführen und dauer-

haft zu erhalten. Eingriffe sind, ausgenommen von sachgemäßen Pflegemaßnahmen, unzuläs-

sig. 

 

Alle 10 m ist in die Hecke ein standortgerechter, heimischer Laubbaum gemäß der Pflanzliste 

als Überhälter zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

 

(c) Flächen für die Wasserwirtschaft 

Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen i.V.m. den jeweiligen festgesetzten Flächen für die Was-

serwirtschaft und die Regelung des Wasserabflusses mit der Zweckbestimmung ‚Nieder-

schlagswasser (NW)‘ sind naturnah herzustellen. 

 

Auf maximal 1/4 der geschlossenen (fensterlosen) Fassadenfläche können von Primärmaterial 

und/oder Primärfarbe abweichende Materialien und/oder Farben ergänzend verwendet werden, 

sofern diese dem nachfolgenden Festsetzungskatalog entsprechen. 

 

Die (ergänzende) Verwendung von Fassadenbegrünung (lebende Pflanzen) und/oder Anlagen 

zur Nutzung von Solarenergie an den Fassaden und anderen vertikalen Bauteilen ist allgemein 

zulässig. 

 

(a) Fassadengestaltung von Hauptgebäuden 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Außenfassaden von Hauptgebäuden nur nicht-

reflektierend in Sichtmauerwerk, Putz, Holz und/oder vergleichbar anmutenden Materialien in 

den Farbgebungen Rot, Rotbraun, Grau, Weiß sowie naturbelassen (bei Holz) zulässig. 

 

Die Verwendung von Blockbohlen (Blockhausstil), glasierten und/oder metallischen Oberflä-

chen zur Fassaden- und/oder Sockelbekleidung ist unzulässig. 

 
(4) Einfriedungen 

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Einfriedungen von privaten Grundstücken zu öffent-

lichen und/oder privaten Verkehrsflächen nur als Heckenpflanzung bis zu einer Höhe von ma-

ximal 1,2 m zulässig; gemessen ab der Oberkante der jeweiligen angrenzenden Verkehrsflä-

che. Ergänzend können Maschendraht-, Flechtwerk- und/oder Holzzäune verwendet werden, 

sofern diese in die Heckenpflanzung integriert sind. 

 
(5) Stellplätze für Abfallbehälter 

Stellplätze für Abfallbehälter (Müll) sind mit einer dauerhaften und begrünten Einhausung, Be-

pflanzung, begrünten Umkleidung und/oder Rankgittern einzufassen. 

 
(6) Freileitungen 

Innerhalb des Geltungsbereiches gemäß Planzeichnung (Teil A) ist die Errichtung bzw. Herstel-

lung von Versorgungsanlagen mittels (oberirdischen) Freileitungen unzulässig. 

 
C. Hinweise / Nachrichtliche Übernahmen 

 
1. Grundflächenzahl (GRZ) / Maximal zulässige Grundfläche (GRmax) 

Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Grundfläche (GF) je Quadratmeter (m²) Grund-

stücksfläche maximal zulässig sind – d.h. sie definiert den Teil des Baugrundstücks, der von 

baulichen Anlagen überdeckt werden darf (als Höchstmaß). Dabei gilt: Zulässige Grundfläche = 

Fläche des Baugrundstücks x festgesetzte GRZ. Der ermittelte Wert ist absolut – d.h. Rundun-

gen sind nicht zulässig. 

 

Die zulässige Grundfläche (GRmax) gibt an, wie viel Quadratmeter (m²) Grundfläche (GF) auf 

dem Baugrundstück maximal zulässig sind (als Höchstmaß). Der festgesetzte Wert ist absolut. 

 

Für die Berechnung der Grundflächen gelten die Bestimmungen gemäß § 19 BauNVO. Die Art 

der Flächenversiegelung (z.B. Wasserdurchlässigkeit o.ä.) bleibt bei der Berechnung unberück-

sichtigt. 

 

 

 

 

15. Geodätisches Lagenetz 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des amtli-

chen Lagenetzes. Im Zuge der Bauausführung sind, sofern die Punkte durch Baumaßnahmen 

berührt werden, diese durch geeignete Maßnahmen zu sichern. Bei Beschädigung und/oder 

Verlust der Punkte ist der Verursacher verpflichtet, sie auf eigene Kosten durch einen Öffentlich 

bestellten Vermessungsingenieur oder das Kataster- und Vermessungsamt wiederherstellen zu 

lassen. 

 
16. Einsichtnahme von Unterlagen 

Zur Planung gehörige Fachgutachten oder weitere ggf. vorhandene planungsrelevante Unterla-

gen können in der Bauverwaltung des Amtes Schönberger Land während der Öffnungszeiten 

für den Publikumsverkehr eingesehen werden. 

 
17. Ordnungswidrigkeiten 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Festsetzungen des Bebauungsplanes verstößt, han-

delt ordnungswidrig im Sinne des § 213 BauGB i.V.m. § 84 LBauO-MV. Verstöße können mit 

einem Bußgeld bis zu 500.000 € geahndet werden. 

 
18. Pflanzliste 

 

(a) Sträucher 

Asch-Weide   Salix cinerea 

Brombeere   Rubus fruticosus 

Filzrose   Rosa tomentosa 

Gemeiner Schneeball  Viburnum opulus 

Haselnuss   Corylus avallena 

Heckenkirsche   Lonicera xylosteum 

Himbeere   Rubus idaeus 

Holzapfel   Malus domestica 

Hundsrose   Rosa canina 

Kreuzdorn   Rhamnus catharticus 

Pfaffenhütchen  Euonymus europaea 

Roter Hartriegel  Cornus sanguinea 

Schlehe   Prunus spinosa 

Schwarzer Holunder  Sambucus nigra 

Traubenkirsche  Prunus padus 

Weinrose   Rosa rubiginosa 

Wilde Johannisbeere  Ribes alpinum 

Wilde Stachelbeere  Ribes uva-crispa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHTSGRUNDLAGENPLANZEICHEN ERLÄUTERUNGEN

Festsetzungen (§ 9 BauGB und BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes Nr. 36

§ 9 Abs. 7 BauGB

Verkehrsflächen

Zahl der Vollgeschosse (als Höchstmaß) § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 Abs. 2 u. Abs. 3 BauNVOI

Straßenverkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 4 BauNVO

Zulässige Grundflächenzahl (als Höchstmaß) § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 u. § 19 BauNVO

Zulässige Höhe baulicher Anlagen (als Höchstmaß)
in Metern 'm' über hergestellter Traufhöher (TH)

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 Abs. 2 u. Abs. 3 BauNVO

Bauweise, Baugrenzen

Baugrenze § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 23 Abs. 1 BauNVO

WA

E Nur Einzelhäuser zulässig § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 22 BauNVO 

Maß der baulichen Nutzung

GHmax=
4,00m

ü.TH

Straßenbegrenzungslinie § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Stellplatzflächen (öffentlich)

Verkehrsberuhigter Bereich (öffentlich)

Zweckbestimmung:

Grünflächen

0,4
GRZ

Zulässige Grundfläche (als Höchstmaß) § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 u. § 19 BauNVO160m²

GRmax

Zulässige Traufhöhe (als Höchstmaß) in Metern 'm'
über Höhenbezugspunkt (HbP)

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 16 Abs. 2 u. Abs. 3 BauNVO

THmax=
4,50m

ü.HbP

H Nur Hausgruppen zulässig § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 22 BauNVO 

D Nur Doppelhäuser zulässig § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 22 BauNVO 

Offene Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 22 BauNVO o

Abweichende Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 22 BauNVO a

Geschlossene Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
+ § 22 BauNVO g

Bereich für Radfahrer und Fußgänger

Bereich für Fußgänger

Ein-/Ausfahrt § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen

Flächen für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung:

Elektrizität

§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Abwasser

Abfall

TelekommunikationTK

Örtliche Bauvorschriften

Baum, anzupflanzen § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und/oder Leitungsrechten
zu belastende Flächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 21
+ Abs. 6 BauGB

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten Allgemeinheit,
Stadt Dassow, Ver- und Entsorger sowie RettungsdiensteGFL

Grünfläche

Grünflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Zweckbestimmung:

Grünfläche (öffentlich): Verkehrsgrün
VGÖ

Grünfläche (öffentlich): Spielplatz
Ö

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Flächen für die Wasserwirtschaft und
die Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft
und die Regelung des Wasserabflusses

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze,
Garagen und Gemeinschaftsanlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 4
+ Nr. 22 BauGB

Gemeinschaftsstellplätze (zugehörig zu Baufeld)GSt.
zu 4b

TelekommunikationTK

Grünfläche (öffentlich): Parkanlage
PAÖ

WIÖ
Grünfläche (öffentlich): Mähwiese mit Gehölzinseln

Zweckbestimmung:

NiederschlagswasserNW

Flächen für Wald

Flächen für Wald § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB
+ § 2 LWaldG-MV

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Erhaltung von Natur und Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten
im Sinne des Naturschutzrechts

§ 9 Abs. 6 BauGB

Schutzobjekte:

Geschütztes Biotop: B1
Feuchtgebüsch am Freibad Dassow (NWM 02082)B1

§20 § 9 Abs. 6 BauGB
+ § 20 NatSchAG-MV

Geschütztes Biotop: B2
Feldhecke (Öffentlich)B2

§20 § 9 Abs. 6 BauGB
+ § 20 NatSchAG-MV

Baum, zu erhalten § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Zweckbestimmung:

Gemeinschaftsfläche (zugehörig zu Baufeld)GFl.
zu 7

Zweckbestimmung:

Gehrecht zugunsten AnliegerGR
Höhenbezugspunkt § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

+ § 18 Abs. 1 BauNVO

Grünfläche (öffentlich): Schutzfläche

Örtliche Bauvorschriften

Stellung der Gebäude (Firstrichtung)

Zulässige Dachformen: Pultdach (PD), auch Pultdach versetzt
Zulässige Dachneigung: Mind. 10°, Max. 25°

PD
 10-25°

§ 9 Abs. 4 BauGB
+ § 86 LBauO-MV

671 Flurstücksbezeichnung

Bebauung, vorhanden

Flurstücksgrenze,  vorhanden

Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Waldabstand (30m) § 9 Abs. 6 BauGB
+ § 20 Abs. 1 LWaldG-MV

Geländehöhenpunkt (in Metern 'm' über Normal-Höhen-Null (NHN))

Baum, vorhanden

Höhenbezugspunkt § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
+ § 18 Abs. 1 BauNVO

§ 9 Abs. 4 BauGB
+ § 86 LBauO-MV

Zulässige Dachformen: Satteldach (SD), Walmdach (WD)
Zulässige Dachneigung: Mind. 25°, Max. 55°

SD/WD
 25-55°

§ 9 Abs. 4 BauGB
+ § 86 LBauO-MV

Zulässige Dachformen: Paralleldach (PLD)
Zulässige Dachneigung: Mind. 25°, Max. 55°

PLD
 25-55°

§ 9 Abs. 4 BauGB
+ § 86 LBauO-MV

Zulässige Dachformen: Zeltdach (ZD)
Zulässige Dachneigung: Mind. 15°, Max. 25°

ZD
 15-25°

§ 9 Abs. 4 BauGB
+ § 86 LBauO-MV

Darstellungen ohne Normcharakter

19.0

W WWanderweg, geplant

Gewässerschutzstreifen (50m) § 9 Abs. 6 BauGB
+ § 29 Abs. 1 NatSchAG-MV

Struktur, geplant

Zulässige Dachformen: Flachdach (FD)
Zulässige Dachneigung: Max. 10°

FD § 9 Abs. 4 BauGB
+ § 86 LBauO-MV

Sichtfelder (Sichtdreiecke) § 9 Abs. 6 BauGB
+ RASt 06
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